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Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg 

Pressemitteilung 
 
 
Detailuntersuchung nach Bundes-Bodenschutzgesetz 
 
 
In einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ging es um die Verpflichtung des frü-
heren Betreibers eines Gaswerks in Volkach zu einer Detailuntersuchung zur Gefährdungs-
abschätzung auf Grund des Bundesbodenschutzgesetzes. Es waren in verschiedenen priva-
ten Brunnen Grundwasserverunreinigungen (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe 
- PAK- und Ammonium) festgestellt worden. Bei den behördlichen Ermittlungen hatte sich 
der Verdacht auf einen nicht sachgemäßen Umgang mit Abfallprodukten (Teer) während des 
Betriebs des Gaswerks ergeben. Das betroffene Unternehmen wandte ein, dass seine Ver-
antwortlichkeit nicht nachgewiesen sei. 
 
 
Das Gericht wies den Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die An-
ordnung des Landratsamtes Kitzingen anzuordnen, ab. Die Entscheidung wurde vor allem 
darauf gestützt, dass offenbar bei der Stilllegung ein unterirdischer Teerlagerraum nicht ge-
leert worden war. 
 
 
 
 
 
 
 
(Beschluss des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 24. August 2005,  
Nr. W 4 S 05.747) 
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